An die

Stadtverwaltung Landau in der Pfalz Vorname, Name
Umweltamt
Friedrich-Ebert-StraBe 3 StraBe
76829 Landau in der Pfalz
Fax 06341/ 13 88 35 06 Ort
E-Mail: david.elsaesser@landau.de
Tel. / E-Mail
Anzeige

Das Lagern von cbm Brennholz im AuBBenbereich
auf dem Flurst. Nr. in der Gemarkung
wird hiermit angezeigt:

die Lagerflache betragt max. m2;

die zulassige Hohe des gelagerten Holzes betragt m / bis max. 2m.

Das Merkblatt zur Holzlagerung im AuBenbereich habe ich gelesen. Die umseitigen Vor-
schriften sind mir bekannt und werden beachtet. FUr entstehende Schaden hafte ich.

Landau in der Pfalz,

(Datum) (Unterschrift)

Die Holzlagerung im AuBenbereich kann unter folgenden Bedingungen geduldet / geneh-
migt werden:
(von der Unteren Naturschutzbehdrde auszufillen)

die HolZIagerung VO MaX.............cueeuieesieiseaeeeeetee e eaatatatataaaaaannas ist befristet

aurein Jahr/ BiS ZUM ........c..oeeeeeeeeeeeeaeeaaeeaanans

die Ortliche Bagatellschwelle von..................c.ccccovvina... m?3 wird Gberschritten,

die Mehrflachen sind zu reduzieren bis zum..............ccoeeeeeeeeeeenannnn..

Es handelt sich um einen genehmigungs- und ausgleichspflichtigen Eingriff in Natur und

Landschaft. Die Genehmigung ist bei der Unteren Naturschutzbehdrde der Stadt Landau
zu beantragen.

Landau in der Pfalz, den .....c.coviviiiiiiiiiiee e
Untere Naturschutzbehérde
Im Auftrag

Elsaesser (Siegel)



Stadtverwaltung Landau in der Pfalz
Umweltamt

Merkblatt — Holzlagerung im AuBenbereich

Ab wann ist ein Lagerplatz fir Brennholz anzeige- oder genehmigungspflichtig?

Ohne Anzeige ist eine Lagerung bis zur festgelegten 6rtlichen Bagatellschwelle (s.u.) moglich.

Eine Flache gréBer als die Bagatellschwelle muss bei der Unteren Naturschutzbehdrde der Stadt
Landau angezeigt werden. Dort wird geprift, ob es sich um einen Eingriff in Natur und Land-
schaft gem. §14 Bundesnaturschutzgesetz handelt. In der Regel ist dies ab 20 m2 Grundflache
und bei einer Ho6he ab 2 m (=> 40 Raummeter) der Fall. Der Eingriff ist naturschutzrechtlich ge-
nehmigungspflichtig und bedarf eines Ausgleichs.

Eine Lagerflache gréBer als 300 m2 Grundflache ist baurechtlich genehmigungspflichtig und
muss bei der Bauordnungsabteilung der Stadtverwaltung Landau beantragt werden.

Die Bagatellschwelle je nach Ortlichkeit

Je nach Empfindlichkeit des Landschaftsbildes wird eine 6rtliche Eingriffsschwelle (sogen. Bagatell-

schwelle) festgelegt. Eine Holzlagerung ist dann bis zu dieser GréBe ohne Anzeige erlaubt.
Beispiel , Kleingartenbereich Silzloch”:

liegt im Naturpark Pfalzerwald, deshalb ist das Landschaftsbild besonders zu schitzen

die Parzellen sind eher klein

Bereich ist von drei Seiten von Wohnbebauung umschlossen

kleine Gartenhutten sind zulassig

= eine Holzlagerung bis 5m2 und 2m Héhe (=> 10 Raummeter) ist erlaubt, jedoch immer au-
Berhalb von Schilfgebieten oder sonstigen schiitzenswerten Biotopen und im Abstand von
mind. 1m zu den Graben.

Beispiel Ortsrander im Bereich von Schutzgebieten (Arzheim, Godramstein, Wollmesheim, Mérz-
heim etc.)

liegt innerhalb NP Pfélzerwald oder in einem Landschaftsschutzgebiet (LSG), deshalb ist das

Landschaftsbild besonders zu schiitzen

die Parzellen sind groBer

Bereiche 6ffnen sich zur freien Landschaft und zu landwirtschaftlich genutzten Flachen

= Holzlagerung bis 10 m? und 2m Héhe erlaubt. (=> 20 Raummeter, das entspricht ungefahr
der 1,5 fachen haushaltstblichen Jahresmenge)

Beispiel Ortsréander auBerhalb von Schutzgebieten

liegen auBerhalb von NP, LSG usw.

die Parzellen sind grof3

Bereiche liegen am Ortsrand und 6ffnen sich zu landwirtschaftlich genutzten Flachen
= Holzlagerung bis 20 m2 und 2m Héhe erlaubt. (=> 40 Raummeter)

Wie darf ein Lagerplatz aussehen?

Es darf nur unbehandeltes sowie ordentlich aufgeschichtetes Holz fiir den Eigenbedarf gelagert
werden.

Es ist keine Lagerung von Bau- und Abbruchholz, ganzen Baumstammen sowie Paletten u.A. er-
laubt.

Die Abdeckung soll méglichst unauffallig sein (z.B. dunkle Folie mit einer Schicht Holz bedeckt).
Vorhandene Baume/Geholze sind zu schonen. Es ist ein Mindestabstand in Kronenbreite freizu-
halten.

Unzulassig ist

ein Abstellen von Fahrzeugen, Anhdngern, (Holzverarbeitungs-)Maschinen oder sonstigen Ma-
terialien auf dem Lagerplatz.

eine Lagerung in oder an besonders geschiitzten Biotopen, Naturdenkmalen, Naturschutzge-
bieten, Uberschwemmungsgebieten, Gewésserrandstreifen.

Sonstige 6ffentlich rechtliche Vorschriften sind auf jeden Fall zu beachten.

_2-



	undefined: 
	Vorname Name: 
	Straße: 
	Ort: 
	cbm Brennholz im Außenbereich: 
	m²: 
	m  bis max 2m: 
	die Holzlagerung von max: 
	undefined_2: 
	die Mehrflächen sind zu reduzieren bis zum 1: 
	Text1: 
	Text2: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	die Mehrflächen sind zu reduzieren bis zum 2: 
	Text10: 
	Text11: 


